
Gemeinsame Richtlinie 
der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen 

und Zollernalbkreis 
 

über die Festsetzung des Gemeinschaftstarifs 
für den Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo) 

als Höchsttarif 

 

Anhang 1: JugendticketBW 

 
 
§ 1 Verpflichtung 
 
Im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes naldo ist zum 01. März 2023 als Bestandteil des naldo-
Tarifes das JugendticketBW (landesweite Jugendticket - LWJT) entsprechend der Vorgaben des 
Förderprogramms ‚Landesweites Jugendticket Baden-Württemberg‘ anzubieten und anzuerken-
nen. Die Dauer des Angebots richtet sich dabei nach der Frist des hierfür durch das Land Baden-
Württemberg erteilten Förderbescheides. Voraussetzung dafür ist, dass ein positiver Förderbe-
scheid des Landes vorliegt und die zum Ausgleich des Verbundpools notwendigen Finanzmittel 
des Landes gemäß des Förderprogramms bereitgestellt werden. Für die durch die Einführung 
des JugendticketBW entstehenden Mindereinnahmen im Verbundtarif wird eine Ausgleichsleis-
tung nach § 2 dieses Anhangs gewährt. 
 
 
§ 2 Ausgleich 
 
(1) Durch die Einführung des LWJT entstehen dem Verbundpool und damit den anspruchsbe-

rechtigen Verkehrsunternehmen Mindereinnahmen. Die Ermittlung der Ausgleichshöhe für 
die verbundbezogenen Effekte erfolgt nach den Vorgaben der Durchführungsbestimmungen 
zur Berechnung des wirtschaftlichen Nachteils aus der Anwendung des landesweiten Ju-
gendtickets gemäß der Förderrichtlinie des Landes (Anlage 1). 
 

(2) Die Mindereinnahmen und damit die Ausgleichshöhen für die einzelnen Verkehrsunterneh-
men ergeben sich aus der Logik des jeweils geltenden Einnahmezuscheidungsvertrages 
bzw. Einnahmeaufteilungsvertrages.  
 

(3) Die Verbundlandkreise stellen sicher, dass die Ausgleichsmittel dem Verbundpool zeitnah 
zur Verfügung gestellt werden. Die finanztechnische Abwicklung erfolgt im Auftrag der Ver-
bundlandkreise durch den naldo. 
 

(4) Die Aufteilung der Ausgleichsmittel auf die Landkreise (Verteilschlüssel) wird nach einem 
jährlich fortzuschreibenden Schlüssel auf Grundlage der Verkäufe im Schülerlistenverfahren 
sowie der Studierendenzahlen an den Hochschulen im Verbundgebiet vorgenommen. Der 
Verteilschlüssel wird von naldo ermittelt. 
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